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Checkliste – Verordnungsmodul 
Der richtige Zeitpunkt für die Installation 
 
 

01.06.2021 
 

Sehr geehrtes Praxisteam, 
 
schnelle Medikamentensuche, übersichtlich aufbereitete Arzneimittelinformationen, neu 
gestaltete Verordnungsprozesse – die vielen Vorteile des Verordnungsmoduls von medatixx 
haben wir Ihnen bereits vorgestellt – z. B. in unserem Updateschreiben, im Beihefter x.press 
20.3 und in den FAQ unter folgendem Link. 
 
Von den Vorteilen des Verordnungsmoduls können Sie bereits jetzt profitieren, wenn Ihre 
Praxis dafür technisch vorbereitet ist und Sie bestimmte mit der Verordnung verbundene 
Zusatzfunktionen aktuell nicht nutzen (z. B. ausgewählte Selektivverträge). Aber keine 
Sorge! Die betreffenden Zusatzfunktionen werden in jedem Fall fristgerecht nachgereicht. 
Um festzustellen, ob Ihre Praxis bereits jetzt mit dem neuen Verordnungsmodul arbeiten 
kann, steht eine Checkliste (Stand 01.06.21 | gültig bis Update 21.3) auf der nächsten Seite 
bereit. 
 
Das Wichtigste vorab: Damit Sie auf das neue Verordnungsmodul updaten können, sind 
eine Internetverbindung, ein SQL-Server und ein fehlerfrei funktionierender Service-Provider 
notwendig. Bitte kümmern Sie sich rechtzeitig vor der Umstellung gemeinsam mit Ihrem 
medatixx-Servicepartner um die Erfüllung der technischen Voraussetzungen. 
 
Über den Zeitpunkt der Umstellung Ihrer Praxis entscheiden Sie. Die Umstellung muss  
bis zum 30.06.2021 erfolgt sein. Beim Umstellungsprozess unterstützen wir Sie mit einem 
softwarebasierenden Assistenten. Dieser prüft im Hintergrund, ob ein Umstieg bereits jetzt 
möglich ist oder ob dieser später erfolgen sollte.  
 
Zudem unterstützen wir Sie mit einem weiterführenden Informations- und Schulungsangebot, 
damit Sie die neuen Funktionen schnell erlernen und sicher nutzen. Die E-Learning-Videos 
der medatixx-akademie bieten Ihnen unter folgendem Link informative Einblicke in die neue 
Arbeitsweise. Im Umstellungsprozess erfahren Sie in 5 Schritten, wie Sie in Zukunft schnell 
und effizient verordnen. Darüber hinaus können Sie hier unser Webinar buchen. Und sobald 
Sie auf das neue Verordnungsmodul umgestellt haben, finden Sie dort über F1 die gewohnte 
Onlinehilfe.   
 
Für Fragen steht Ihnen Ihr medatixx-Servicepartner gerne zur Verfügung.  
 
 
Freundliche Grüße 
 
Ihr Team der medatixx 
  

https://arztsoftware.medatixx.de/faq
https://akademie.medatixx.de/e-learning.html?kategorie=x-concept-praxissoftware&stichwort=verordnung
https://akademie.medatixx.de/e-learning.html?format=webinar&kategorie=x-concept-praxissoftware&stichwort=verordnung


 

* VSV AOK Nordost Brandenburg, HzV AOK Niedersachsen, HzV AOK Niedersachsen Ergänzung, HzV AOK Niedersachsen 
ab 2018, AOK Plus – HzV PRIMA PLUS Sachsen, AOK Plus – Strukturvertrag DFS Sachsen, AOK Plus – Strukturvertrag 
PsycheAktiv Sachsen, AOK Plus – IV-Vertrag Cardio-Integral Sachsen, QM AOK PLUS Sachsen Ergänzung, AOK Plus – HzV-
Vertrag Thüringen, AOK Plus – HzV-Vertrag Thüringen Ergänzung, AOK Plus – Strukturvertrag DFS Thüringen, AOK Plus – 
Strukturvertrag Cardio Plus Thüringen. 

 

 
 

Checkliste – Verordnungsmodul [Stand: 01.06.2021]  

 
Diese Checkliste behält ihre Gültigkeit bis zum Update 21.3 Ihrer Praxissoftware. Sie wird 
dann aktualisiert. Die aktuelle Checkliste finden Sie unter arztsoftware.medatixx.de  
> Kundenservice > Ihre Praxissoftware auswählen > Reiter Aktuelles. Bitte beachten Sie  
vor einer Umstellung unbedingt die aktuellen Updateinformationen. 

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um das neue 
Verordnungsmodul bereits jetzt zu nutzen: 

 

Unsere Praxis verfügt über einen Internetanschluss.  

In unserer Praxis ist der Service-Provider störungsfrei erreichbar.  

Unsere Praxis verfügt über einen SQL-Server.  

Wir planen in den nächsten 2 Monaten keinen Systemwechsel und keinen Zukauf von Praxen  
oder von Arztsitzen mit Datenübernahmen. 

 

Wir planen in den nächsten 2 Monaten keine Praxistrennung oder Praxiszusammenführung.  

Wir nutzen nicht die Software x.assistent und keine Tools zur Patientenzusammenführung.  

Uns ist bewusst, dass wir bei Nutzung des iSYMED Dialyse-Managers derzeit Medikamente 
manuell anlegen müssen und wir beim Anlegen von Medikamenten im Hauskatalog  
nicht auf die Medikamentedatenbank zugreifen können. 

 

Uns ist bewusst, dass Auswertungen zu den Tagestherapiekosten (DDD) nicht erstellt werden 
können. Für bereits erstellte Abfragen reicht uns ein Lesezugriff. 

 

Uns ist bewusst, dass nach einer Umstellung der Richtgrößenvergleich und das Richtgrößen-
volumen bei Medikamenten nicht rückwirkend auswertbar sind. Wir haben daher alle erforder-
lichen Medikamenteauswertungen bereits durchgeführt und dazu sämtliche Hinweise im 
Updateschreiben beachtet. 

 

Uns ist bewusst, dass die Hausbesuchsfunktion x.concept Mobil abgekündigt ist und mit 
Installation des Verordnungsmoduls nicht mehr zur Verfügung steht. 

 

Wir erstellen und nutzen ausschließlich die seit 2017 gültigen bundeseinheitlichen Medikations-
pläne (BMP). Soweit wir ältere Pläne (VO-Blätter) noch nicht auf BMP umgestellt haben,  
werden wir dies vor einer Umstellung tun. Uns ist bewusst, dass nach der Umstellung auf das 
Verordnungsmodul die Nutzung von VO-Blättern nur eingeschränkt möglich ist (Lesezugriff  
und Druckfunktion). 

 

Wir verwenden bei manuellen Verordnungen derzeit keine längeren Verordnungstexte,  
die beim Ausdruck mehr als ein Rezept erfordern. 

 

 

Wenn Sie hinter jeden Punkt auf dieser Checkliste einen Haken setzen können,  
ist eine Umstellung auf das neue Verordnungsmodul bereits jetzt möglich.


